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Zum Vollzug des Dringlichen
J Bundesbeschlusses über die

Für Gebiete mit rechtsverbindlichen Planungen
(Art. 3)
Sie werden als Schutzgebiete mit allen Rechtswir-

Raumplanung durch die Kantone kungen anerkannt, wenn sie den Anforderungen der
Art. 1 und 2 genügen. Baubewilligungen sind jedoch

Die Kantone haben sich ihrer Aufgabe, provisorische gemäss Art. 12 Abs. 2 VV dem Delegierten für Raum-
Schutzgebiete auszuscheiden, in ebenso vielfältiger planung mitzuteilen.
Art und Weise entledigt, als der Bundesbeschluss
dafür Möglichkeiten anbietet. Die Genehmigung der Pläne

Generell gilt: Hier dürfen weder Bauten noch Anla- jedoch die zur Verfügung stehende Zeit sehr kurz be-
gen bewilligt werden, die dem Planungszweck wider- messen war, mussten bei der Genehmigung hinsichtin

Landschaftsschutzgebieten und in Erholungsräu- angebracht werden. Falls über deren Bereinigung
men dürfen land- und forstwirtschaftliche und andere keine Einigung erzielt werden kann, wird zu prüfen
standortgebundene Bauten bewilligt werden, aber sein, ob im Sinne von Art. 6, letzter Satz, Aufsichts-
nur sofern sie das Landschaftsbild nicht beeinträch- massnahmen des Bundes nötig werden,
tigen (Art. 4 Abs. 3).
Ausnahmebewilligungen können ausnahmsweise, Die Planauflage
nach Einholen der Stellungnahme des Delegierten, Die vom Bund genehmigten Pläne der provisorischen
erteilt werden, wenn der Gesuchsteller ein sachlich Schutzgebiete sind von den Kantonen öffentlich
aufbegründetes Bedürfnis nachweist und kein öffent- zulegen (Art. 7 Abs. 1).
liches Interesse entgegensteht (vgl. Art. 12 Abs. 2 Die Pflicht zur Planauflage besteht für
VV). Aufsichtsmassnahmen des Bundes sind vorbe- — Schutzgebiete gemäss Art. 2 Abs. 1 ;

halten. Der Gesuchsteller muss jedoch nachweisen — Gebiete gemäss Art. 2 Abs. 2, sofern sie von den
können, dass er auf das Gebäude oder die Anlage Gebieten gemäss Art. 2 Abs. 1 nicht klar
erkenndringend angewiesen ist. Ausserdem muss der abge- bar ausgeschieden worden sind,
legene Standort durch die Zweckbestimmung gege- Von der Pflicht zur Planauflage ausgenommen sind
ben oder im öffentlichen Interesse erwünscht sein. — Gebiete gemäss Art. 2 Abs. 2, sofern sie deutlich
Die generelle Regel gemäss Art. 4 Abs. 1 gilt jedoch ausgeschieden wurden;
auch für die Ausnahmebewilligungen. Provisorischer — Gebiete gemäss Art. 2 Abs. 3 (unter Gewässer-
Schutz gemäss Art. 2 Abs. 1 ist nicht gleichbedeu- schütz- und Forstpolizeigesetz);
tend mit Bauverbot oder befristeter Bausperre. Auch — Gebiete gemäss Art. 3, sofern sie die Vorausset-
Bedingungen und Auflagen im Rahmen des Baube- zungen in Art. 7 Abs. 3 erfüllen (vgl. auch Art. 11

willigungsverfahrens oder Zusatzvorschriften können Abs. 5 VV).
geeignet sein, den Planungszweck, hauptsächlich Die Rechtsmittelbelehrung
bei den Ortsbildern, zu garantieren! Aus mancherlei Gründen wäre es unzweckmässig,
Für Gebiete gemäss Art. 2 Abs. 2 (in der Kompetenz wenn die Kantone ihre Pläne kommentarlos auflegen
der Kantone) lassen würden. Es erweist sich im Gegenteil als not-
Sofern diese Gebiete in den Plänen deutlich von den wendig, den Plänen eine klare Uebersicht über das
Schutzgebieten gemäss Art. 2 Abs. 1 abgegrenzt Vorgehen — das heisst die gewählte Methode — und
sind, gelten sie nicht als provisorische Schutzgebiete, die sich aus dem Bundesbeschluss und den kantona-
und Art. 4 (Rechtswirkungen) ist nicht anwendbar. len Ausführungsbestimmungen ergebenden Rechts-
Die einschränkenden Bestimmungen können also Wirkungen beizufügen. Auch allfällige Vorbehalte des
von jenen des Art. 4 abweichen, müssen aber die Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements
Spezialgesetzgebung des Bundes (Art. 4 Abs. 3) und und einschlägige andere Bestimmungen des Bundes-
insbesondere das Gewässerschutzgesetz berück- und kantonalen Rechts sind für den Grundeigentü-
sichtigen. mer von Interesse. Er soll den Unterlagen entnehmen
Wo jedoch nicht zwischen zwingenden eidgenössi- können, ob sein Grundstück durch den Bundesbe-
schen und fakultativen kantonalen Schutzgebieten schluss einer zusätzlichen Beschränkung unterwor-
unterschieden wurde, dürfte es in der Regel dem fen oder der Ueberbauungsmöglichkeit entzogen
Willen des Kantons entsprechen, die Rechtswirkung wird.
gemäss Art. 4 unterschiedslos eintreten zu lassen. Mit einer guten Erläuterung kann verhindert werden,
Deshalb können diese Gebiete generell wie die dass überflüssigerweise Beschwerden oder Einspra-
eigentlichen Schutzgebiete behandelt werden. Der chen (z. B. wegen Verletzung vermeintlicher Rechte)
Schutzzweck wird jedoch bei Planänderungen oder erhoben werden. Der Delegierte für Raumplanung
im Falle von Ausnahmebewilligungen eingehend kann keine allgemeingültige Empfehlung für solche
überprüft werden müssen. Erläuterungen abgeben. Diese haben sich nach dem
Für Gebiete gemäss Art. 2 Abs. 3 (unter Gewässer- Vorgehen der Kantone zu richten und namentlich
schütz- oder Forstpolizeigesetz) auch den Stand der kantonalen Gesetzgebung und
Solche noch nicht überbaute oder erschlossene Ge- Planung zu berücksichtigen. Der Delegierte und
biete waren nicht zwingend auszuscheiden. Es muss seine Mitarbeiter sind aber gerne bereit, den Kanto-
jedoch dafür Gewähr bestehen, dass die gesetz- nen in solchen Fragen beratend zur Seite zu stehen,
liehen Vorschriften bereits wirksam sind. Andernfalls (Die ungekürzte Fassung der «Hinweise zum Vollzug
wäre es denkbar, dass solche Gebiete später doch des Dringlichen Bundesbeschlusses über die Raum-
noch in den Plan der provisorischen Schutzgebiete planung» kann beim Delegierten für Raumplanung,
aufgenommen werden müssen. Bahnhofplatz 10, 3003 Bern, bezogen werden.)

Welches sind die Rechtswirkungen?
Für Schutzgebiete gemäss Art. 2 Abs. 1

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
erteilte die Genehmigung auf Grund einer summarischen

Prüfung der Bundesrechtmässigkeit. Da

sprechen (Art. 4 Abs. 1). lieh offensichtlicher Mängel gewisse Vorbehalte
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